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Rundschreiben 01 aus 06/2018 20.06.2018

Jubiläum in Mayen
Wir feiern am Samstag, den 11.08.2018 in Mayen unser Jubiläum
„100 Jahre Standort Mayen“ zusammen mit dem Tag der offenen
Tür (Programm) des Fachzentrum Bienen und Imkerei.

DSGVO
Zukünftig werden wir unsere Rundschreiben nur noch auf unserer
Homepage ( www.imkerverbandrheinland.de ) veröffentlichen.
Erschreckend, wie viele unser Mitglieder unsere Homepage und
die dortigen Angebote gar nicht kennen. Wir empfehlen unseren
Mitgliedern einmal wöchentlich dort „vorbeizuschauen“.

Mitgliedertabellen
Wir lassen zurzeit eine Datenbank nach unseren Wünschen
programmieren, auf dieser unsere Vereine ihre/unsere Mitglieder
selbst verwalten. Damit dürften die EXCEL-Tabellen und
Nachmeldevordrucke entbehrlich sein. Für den Herbst sind
Schulungen auf diese neue Datenbank vorgesehen. Genaueres zur
Datenbank werden wir in den kommenden Monaten
bekanntgeben.
Der Datenschutz ist gewahrt, wenn Sie uns Ihre Nachmeldungen
der kommenden Monate per Post, Fax oder kennwortgeschützter
Datei per eMail senden (Kennwort mit separater eMail
versenden).

Technische Hilfen NRW und RLP
Grundsätzlich werden nur technische Hilfen für richtungsweisende
Lehrbienenstände gefördert (EU-Richtlinie) oder vom IVR als
Leihgabe an Vereine/Kreise zur Verfügung gestellt. In den
seltensten Fällen dürfte die Schulung eines Neuimkers auf einer
Vier-Waben-Selbstwende-Schleuder sinnvoll erscheinen, wenn er
sich privat vielleicht nur eine Zwei- bis Vier-Waben-Schleuder mit

http://www.imkerverbandrheinland.de/


Schleuderhexe für seine ein bis zwei BV leisten kann/wird. Einige
Vereine/Antragsteller fielen leider durch überzogene Wünsche
auf.

Technische Hilfen RLP
Am 12.06.2018 hat uns das zuständige Ministerium in Mainz
mitgeteilt, dass ab 01.08.2018 (Beginn Förderjahr 2019)
technischen Hilfen nur noch mit 20%iger Eigenbeteiligung
angeschafft werden können und dass zukünftig ein Positiv-
Katalog vorgibt, welche Art der technischen Hilfen förderbar sind.
Auch gibt es ab nächstem Förderjahr nur Förderhöchstgrenzen bei
den Anschaffungen.
Z.B. Eine Leinwand darf nur noch max. 120 € kosten. Bei 20%iger
Eigenbeteiligung gibt es lediglich 96 € Förderung. Eine Leinwand
von 300 € wird mit 96 € gefördert; 204 € trägt der Antragsteller.

Honigprämierung
Wenn jemand nicht an der Honigprämierung teilnehmen möchte,
wohl aber dennoch seinen Honig analysieren lassen möchte, kann
seinen Honig einsenden. Die Analysekosten werden über
Förderung bestritten. Entsprechende Vordrucke für NRW und RLP
finden Sie auf unserer Homepage (Richtlinien/Formulare > 2017-
01-01 Antrag Honiguntersuchung NRW bzw. RLP).
Auf gleicher Seite finden Sie auch die Honigprämierungsrichtlinien
2018. Wir erinnern noch einmal an die Antrags- und Abgabefristen
2018:
Bestellende Frühtrachtlose: 29.06.2018
Bestellende Spättrachtlose: 03.08.2018
Einsendeende Frühtrachtlose: 23.07.2018
Einsendeende Spättrachtlose: 24.08.2018

Belegstellen in RLP
Durch Zufall wurde bekannt, dass es im Kreisimkerverband
Neuwied eine nach der 1999iger Belegstellen-VO RLP durch
kommunale VO anerkannte Belegstelle gibt. 2018 wird es aller
Voraussicht nach eine neue Belegstellen-VO RLP geben.

Unsere Frage: Gibt es außer den Belegstellen Erbeskopf und „Am
Limes“, Neuwied noch weitere kommunal per VO anerkannte
Belegstellen in unserem rheinland-pfälzischen Verbandsgebiet?
Wenn ja, dann bitte die Daten unserer Geschäftsstelle in Mayen
mitteilen.

Tierseuchenkasse RLP
Die Tierseuchenkasse RLP beabsichtigt ab 2020 wieder Beiträge
von den Imkern zu erheben. Die Höhe des Beitrages steht noch
nicht fest. Die Aufwendungen der TSK RLP werden i.d.R. durch die
Zinsen aus den Rücklagen bestritten, doch die vorherrschenden
Zinserträge sind so gering, dass die Rücklagen angegangen
werden müssen.
Anmerkung: In NRW zahlen die Imker seit Jahren für bis zu 10 BV pauschal
10 EURO und für jedes weitere BV einen EURO.

Jugendbetreuer Florian
Unser Jugendbetreuer Florian aus Duisburg (als Jugendteilnehmer 2.
Platz 2016 nat., als Betreuer 1. Platz nat. 2017, 2. Platz int. 2017, 2. Platz nat.

2018) hat die Einladung des französischen Landesverbandes
angenommen und wird auf dem nächsten int. Jugendwettbewerb



als Schiedsrichter teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch, Florian!

Verpackungs-VO 01.01.2019
Der Deutsche Imkerbund hat mit email auf die Regelungen der am
01.01.2019 in Kraft tretenden Verpackungs-VO hingewiesen:

Mit freundlichen Grüßen
IMKERVERBAND RHEINLAND E.V.

Sonstiges
(Hier verweisen wir auf uns zwischenzeitlich zugegangene Informationen
rund um die Biene/Imkerei):

Von: Rakel, Franziska [mailto:Franziska.Rakel@bauernverlag.de]
Gesendet: Donnerstag, 14. Juni 2018 09:02
An: Rakel, Franziska
Betreff: Pressemitteilung: Deutscher Bauernverlag beteiligt sich am
Bienen Start-up Hektar Nektar

Sehr geehrte Damen und Herren ,

die Deutscher Bauernverlag GmbH, Herausgeberin des Deutschen Bienen-
Journals (22.359 Abonnenten), beteiligt sich mit 25% am österreichischen Bienen
Start-up Hektar Nektar GmbH.
Ziel der Zusammenarbeit ist es, zielgruppengerechte Vermarktungsstrategien mit
einem 360° Ansatz plattformübergreifend zu entwickeln. Hektar Nektar bietet eine
ideale digitale Ergänzung für das Deutsche Bienen-Journal, das weiterhin
kontinuierlich an Auflage gewinnt (aktuell 3,5% zum Vorjahr). Unterstützt wird
die Zusammenarbeit von der Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH, München
als Herausgeberin der marktführenden Imkerzeitschrift bienen&natur.

Die vollständige Pressemitteilung zur Kooperation finden Sie anbei.

Wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihren Medien und stehen für
Rückfragen sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Franziska Rakel
Assistenz des Geschäftsführers

Deutscher Bauernverlag GmbH
Wilhelmsaue 37, 10713 Berlin
Telefon: 030 / 46 406 202
Fax: 030 / 46 406 205
E-Mail: franziska.rakel@bauernverlag.de
Internet: www.bauernverlag.de

mailto:Franziska.Rakel@bauernverlag.de
mailto:franziska.rakel@bauernverlag.de
http://www.bauernverlag.de/



 
Deutscher Imkerbund e.V. – Villiper Hauptstraße 3 – 53343 Wachtberg 


Tel. 0228/93292-0, Fax 0228/321009, e-mail: deutscherimkerbund@t-online.de 


 Privat: Tel. 09324/1276, Fax 09324/903492, e-mail: p_maske@gmx.de 
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Verpackungsgesetz, gültig ab 01.01.2019 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des erweiterten Präsidiums, 
 
nach einem Schreiben im März 2018 an die neue Bundesumweltministerin Svenja Schulze und einem 
weiteren Schreiben an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Mai 2018 liegen nun Ant-
worten zum neuen Verpackungsgesetz im Hinblick auf unsere Gläser vor. Nach diesem Schreiben ist 
die Rechtslage nun Folgende: 
 
1. Im Gegensatz zur Verpackungsverordnung wird in § 3 Abs. 14 Satz 1 Verpackungs- 
 gesetz zukünftig eindeutig geregelt sein, dass als Hersteller einer systembeteiligungs-
 pflichtigen Verpackung nur derjenige gilt, der solche Verpackungen „gewerbsmäßig“ in den 
 Verkehr bringt. Damit wird klargestellt, dass derjenige, der Verpackungen lediglich im  
 Rahmen eines „Hobbies“ befüllt und anschließend an Dritte abgibt (somit auch viele 
 „Hobby-Imker“) nicht von der Systembeteiligungspflicht nach § 7 VerpackG betroffen ist. 
 Damit müssen sie sich auch nicht gem. § 9 VerpackG bei der Zentralen Stelle registrieren 
 lassen und regelmäßige Meldungen gem. § 10 VerpackG abgeben. 
 
2. Diejenigen Imker, die ihre Tätigkeit gewerbsmäßig ausüben, haben zwar grundsätzlich sämt-
 liche Herstellerpflichten nach dem neuen VerpackungsG zu erfüllen, für sie bestehen aber 
 ebenfalls Möglichkeiten, den damit verbundenen Aufwand deutlich zu reduzieren. So bleibt 
 die Befreiung von der Systembeteiligungspflicht erhalten, wenn eine Mehrwegverpackung 
 verwendet wird  siehe § 12 Nr. 1 VerpackG). 
 
3. Wer nicht umweltfreundliche Mehrwegverpackungen verwendet und unmittelbar an private 
 Endverbraucher abgibt, kann unter Umständen auch die Privilegierung von Serviceverpa-
 ckungen gem. § 7 Abs. 2 VerpackG nutzen. Danach kann ein Hersteller von systembeteili-
 gungspflichtigen Serviceverpackungen von seinem Vorvertreiber, also dem Lieferanten  dieser 
 Verpackungen, verlangen, dass dieser die Systembeteiligung vornimmt. Der Letztvertrei-
 ber muss dann nur noch prüfen, ob der Vorvertreiber seiner Systembeteiligungspflicht tat-
 sächlich nachgekommen ist, ist jedoch selbst von dem damit verbundenem Aufwand befreit. 
 
Das Bundesumweltministerium teilte u.a. mit, dass Imkerinnen und Imker durch ihren täglichen Ein-
satz die ökologische Vielfalt bewahren, was sehr geschätzt werde.  
Unmissverständlich ist aber nun auch weiterhin gesetzlich geregelt, dass unser „Imker- Mehrwegglas“, 
egal ob im „Hobby“ oder „in der gewerbsmäßigen Imkerei“ dann von allen gesetzlichen Pflichten im 
Rahmen des VerpackG befreit ist, wenn es als „Pfand- oder damit als Mehrwegglas“ verwendet wird. 
Nutzer von Neutralgläsern müssen sich an die in Ziffer 3 beschriebene rechtliche Variante halten. 
 
Ich bitte, Ihre Imkerinnen und Imker baldmöglichst zu benachrichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


 
Peter Maske 





Dirk
Dateianhang
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Pressemitteilung 
 
Deutscher Bauernverlag GmbH beteiligt sich am österreichischen Bienen Start-up Hektar Nektar GmbH 


  


Berlin, 14. Juni 2018 – Die Deutscher Bauernverlag GmbH, Herausgeberin des Deutschen Bienen-Journals 


(22.359 Abonnenten), beteiligt sich mit 25% am österreichischen Bienen Start-up Hektar Nektar GmbH. Ziel der 


Zusammenarbeit ist es, zielgruppengerechte Vermarktungsstrategien mit einem 360° Ansatz 


plattformübergreifend zu entwickeln. Hektar Nektar bietet eine ideale digitale Ergänzung für das Deutsche 


Bienen-Journal, das weiterhin kontinuierlich an Auflage gewinnt (aktuell 3,5% zum Vorjahr). Unterstützt wird 


die Zusammenarbeit von der Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH, München als Herausgeberin der 


marktführenden Imkerzeitschrift bienen&natur. 


 


Das Bienensterben ist in aller Munde, denn ohne das Tun der Bienen würde ein sehr großer Teil unserer 


Lebensmittel fehlen. China muss mancherorts bereits menschliche Bestäuber einsetzen. Ob und wie dramatisch 


die Situation weltweit schon ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Klar ist jedoch, dass ein 


Zusammenwirken von Landwirten, Imkern, Unternehmen und Privatmenschen unabdingbar ist, um die Bienen 


zu schützen. 


 


Das österreichische Start-up Hektar Nektar, gegründet von den Brüdern Mark und Martin Poreda, setzt genau 


hier an: hektarnektar.com bringt Imker, Landwirte, Bienenzüchter sowie Unternehmen und Private zusammen 


und möchten damit die Bienenpopulation steigern. Auf ihrer Plattform hektarnektar.com bieten die Brüder 


Bienenpatenschaften für Privatleute und Unternehmen, sowie einen Marktplatz für Bienen. Wichtig ist in diesem 


Zusammenhang, dass die Tiere lokal gehandelt werden, um das Ausbreiten eventueller Krankheiten zu 


verhindern. 


 


Noch befindet sich Hektar Nektar im Aufbau. Doch wenn die Poredas mit dieser Plattform annähernd so 


erfolgreich werden wie mit ihrer ersten Unternehmung – kununu – sollte den Bienen sehr geholfen sein. Martin 


Poreda beschreibt die Kooperation dementsprechend: „Eine Plattform wie hektarnektar.com in Kombination mit 


der Reichweite der Medien des Deutschen Bauernverlags in den Bereichen Imkerei, Landwirtschaft und Garten 


bilden die ideale Basis um eine Community zu schaffen, die einen echten Beitrag zum Bienenschutz und zur 


Steigerung der Bienenpopulation erreichen kann.“ 


 


Auch Lothar Meier, Geschäftsführer des Deutschen Bauernverlags, ist sich sicher: „Mit der Bündelung unserer 


Expertise wird es uns gelingen, eine noch sehr analoge Branche zu vernetzen und damit zum Erhalt und zur 


Ausbreitung des Imkereiwesens beizutragen.“ 


 


Weitere Informationen finden Sie unter: www.hektarnektar.com und www.bauernverlag.de. 


 


 


hektarnektar.com: Neue Plattform zum Bienenschutz 
hektarnektar.com ist das neueste Projekt der Internetunternehmer Martin und Mark Poreda. Das erfolgreiche 


Brüderpaar aus Wien hat 2007 die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu gegründet und 2013 an das 


Business-Netzwerk XING verkauft. Entsprechend ihrer Maxime „mit digitalen Lösungen die Welt verbessern“ 


nehmen sich Martin und Mark Poreda mit hektarnektar.com dem Bienenschutz an. hektarnektar.com bringt 


Imker, Landwirte, Bienenzüchter sowie Unternehmen und Private zusammen und schafft Möglichkeiten die 


Bienenpopulation zu steigern. Der erste Schritt des Start-ups war die Schaffung eines Marktplatzes für den Kauf 


und Verkauf von Bienen. Das erleichtert Imkern die Kompensation der Bienenvölker, die den Winter nicht 


überlebt haben. hektarnektar.com ist seit Oktober 2017 online und steht Interessierten aus dem DACH-Raum zur 


Verfügung.  


 


Kontakt 


Deutscher Bauernverlag GmbH    Hektar Nektar GmbH 


Franziska Rakel      Martin Poreda 


franziska.rakel@bauernverlag.de    office@hektarnektar.com 


Wilhelmsaue 37      Franzensgasse 25/11 


10713 Berlin      1050 Wien 



http://hektarnektar.com/

http://www.hektarnektar.com/

http://www.bauernverlag.de/

http://hektarnektar.com/

http://hektarnektar.com/
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